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Anerkennung von Bildungsveranstaltungen nach dem Thüringer Bil-
dungsfreistellungsgesetz 
 
Ihr Antrag vom 14.01.2016 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erlässt folgenden  
 

Bescheid: 
 

1. Die nachfolgend genannte Bildungsveranstaltung wird nach dem 
Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz als Bildungsveranstaltung auf 
dem Gebiet der gesellschaftspolitischen Bildung anerkannt:  
 
Junge Arbeitnehmer/innen in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I,  
 

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. Für diesen Be-
scheid wird eine Gebühr in Höhe von 35,00 € erhoben.  

 
Gründe: 
Zu 1.: 
Die Anerkennung der Bildungsveranstaltung erfolgt auf der Grundlage der §§ 
8, 9 und 10 Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz (ThürBfG) vom 15. Juli 
2015 (GVBl. S. 114) nach Anhörung des Beirats nach § 10 Abs. 5 Satz 1 
ThürBfG. Die Voraussetzung der gesellschaftspolitischen Bildung im Sinne 
des § 1 Abs. 3 ThürBfG liegt vor.  
 
Zu 2.: 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 14 ThürBfG. Die Höhe der Gebühr 
bemisst sich nach Nr. 1.1 der Anlage 1 zu § 1 der Thüringer Allgemeine 
Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO). Sie wurde am Bearbei-
tungsaufwand ermittelt und beträgt 35,00 €, da Unterlagen gefehlt haben 
und dadurch ein erhöhter Prüfaufwand durch Internetrecherche oder 
Nachfragen entstand.  
 
Die Gebühr ist bis zum 29. Juli 2016 unter Angabe des Kassenzeichens 
040116 Bf 26-0342-195 auf das angegebene Konto des Thüringer Ministeri-
ums für Bildung, Jugend und Sport zu überweisen: 
 
BIC: HELADEFF 820, 
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IBAN: DE 14 820 500 00 300 4444 141,  
Verwendungszweck: 040116 Bf 26-0342-195 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 

Klage bei dem Verwaltungsgericht Weimar erhoben werden. Die Anschrift 

lautet: Verwaltungsgericht Weimar Jenaer Straße 2a, 99425 Weimar. Die 

Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe-

gehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 

Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die-

ser Bescheid soll im Original oder in Kopie beigefügt werden. Der Klage 

nebst Anlagen sollen so viele Kopien beigefügt werden, dass alle Beteiligten 

eine Ausfertigung erhalten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
 

Heike Wenk 
 
 
Hinweise: 
1. Der Träger der Bildungsveranstaltung hat dem Beschäftigten das 

Vorliegen der Anerkennung der Bildungsveranstaltung kostenlos zu 
bescheinigen. Nach Beendigung der Bildungsveranstaltung hat der 
Träger dem Beschäftigten einen Nachweis über die ordnungsgemäße 
Teilnahme kostenlos zu erbringen (§ 8 Abs. 3 und § 6 Abs. 5 
ThürBfG). 
 

2. Nach Beendigung der jeweiligen anerkannten Bildungsveranstaltung 
sind spätestens drei Monate nach Beendigung der jeweiligen Veran-
staltung Auskünfte über Gegenstand, Verlauf und Teilnehmer der Bil-
dungsveranstaltung in nicht personenbezogener Form zu erteilen (§ 
12 Abs. 2 ThürBfG). 
 Es ist zwingend der unter folgendem Link eingestellte Vordruck zu 
verwenden: 
http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/bildungsfreistellung/ 

 
3.   Die Anerkennung gilt unbefristet (§ 10 Abs. 2 Satz 2 ThürBfG). 
 
4. Die Anerkennung gilt für die Bildungsveranstaltung, wie sie dem Mi-

nisterium zur Prüfung vorgelegt wurde. Sie gilt unabhängig vom be-
antragten Zeitpunkt. Wesentliche Änderungen, der für die Anerken-
nung maßgebenden Tatsachen, insbesondere des Programms der 
Bildungsveranstaltung, sind unverzüglich mitzuteilen. 
 

http://www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/bildungsfreistellung/


 

 Seite 3 von 3 

5. Der Träger hat die Durchführung der anerkannten Bildungsveranstal-
tung öffentlich bekannt zu machen (§ 8 Abs. 1 Nr. 5 ThürBfG). 


